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Menschenrechtsschutz
Staaten müssen über Verfahrensgarantien für unbeglei-
tete Minderjährige informieren: Es kann einen Verstoß ge-
gen Art. 8 EMRK konstituieren, wenn in einem Staat zwar 
Verfahrensgarantien für unbegleitete Minderjährige existie-
ren, diese in der Praxis aber nicht oder nur unzureichend in 
Anspruch genommen werden können, etwa wenn unbeglei-
tete Minderjährige nicht ausreichend über die sie betreffen-
den Entscheidung staatlicher Behörden und die ihnen zuste-
henden Rechte informiert werden, sagt der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil vom 16. Ja-
nuar 2025 (Az. 15457/20). In dem entschiedenen Verfahren 
hatten französische Behörden im Rahmen einer Altersfest-
stellung entschieden, den unbegleiteten minderjährigen Be-
schwerdeführer als volljährig anzusehen, hatten ihre Ent-
scheidung aber nur mit Textbausteinen begründet und den 
Betroffenen nicht über die ihm zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel unterrichtet. Der Gerichtshof nahm mehrheit-
lich einen Verstoß gegen Art. 8 EMRK an, er hat zu seinem 
Urteil auch eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Anforderungen an diplomatische Zusicherungen präzi-
siert: In seinem Urteil vom 14. Januar 2025 (Az. 60811/15 u. 
54512/17) hat der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte die Anforderungen präzisiert, die im Auslieferungsver-
fahren an diplomatische Zusicherungen zu stellen sind. Un-
ter anderem könne bei Zusicherungen von Staaten, die nicht 
an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden 
seien, eine bloße Bezugnahme auf nationales Recht oder in-
ternationale Verträge zum Schutz von Menschenrechten 
nicht für eine wirksame Zusicherung ausreichen, gerade 
wenn es Berichte über Menschenrechtsverletzungen in die-
sem Staat gebe. In dem Verfahren ging es um die Ausliefe-
rung eines kasachischen Staatsangehörigen aus der Türkei 
nach Kasachstan im Jahr 2018, der Gerichtshof stellte einen 
Verstoß der Türkei gegen Art. 3 EMRK fest.

Griechenland wegen eines illegalen Pushbacks verur-
teilt: In seinem Urteil vom 7. Januar 2025 (Az. 15783/21, 
A.R.E. gg. Griechenland) hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte Griechenland wegen eines illegalen Push-
backs an der griechisch-türkischen Grenze im Mai 2019 ver-
urteilt. Griechische Behörden hätten damals eine aus der 
Türkei geflohene Beschwerdeführerin in Grenznähe aufge-
griffen, sie festgenommen, ihr Asylgesuch ignoriert und sie 
noch am Tag ihres Aufgriffs in die Türkei zurückgeschoben, 
wo sie verhaftet wurde; die Festnahme und anschließende 
Zurückschiebung ohne Prüfung des Asylgesuchs der Be-
troffenen habe ihre Rechte aus Artt. 3, 5 und 13 EMRK ver-
letzt. Außerdem gebe es starke Indizien, so der Gerichtshof, 
dass Griechenland in diesem Zeitraum systematisch Push-
backs praktiziert habe. In einem weiteren Urteil vom 7. Janu-
ar 2025 (Az. 15067/21, G.R.J. gg. Griechenland) hat der Ge-
richtshof eine Beschwerde zurückgewiesen, in der der 
dortige Beschwerdeführer geltend gemacht hatte, im Sep-
tember 2020 von griechischen Behörden im Wege eines 
Pushbacks in die Türkei zurückgeschoben worden zu sein. 
Er habe nicht nachweisen können, sich tatsächlich in Grie-
chenland aufgehalten zu haben und tatsächlich von einem 
Pushback betroffen zu sein, was er trotz der Indizien für eine 

Praxis systematischer Pushbacks in Griechenland hätte tun 
müssen. Der Gerichtshof hat zu seinen Urteilen auch aus-
führliche Pressemitteilungen veröffentlicht (A.R.E. gg. Grie-
chenland sowie G.R.J. gg. Griechenland).

Materielles Flüchtlingsrecht
Keine Abschiebung von Wehrpflichtigen nach Tschet-
schenien: Russischen Staatsangehörigen droht in Tschet-
schenien die Zwangsrekrutierung zur Teilnahme an Kampf-
handlungen im Rahmen eines völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieges, der sie sich nicht durch Aufenthalt in einem 
anderen Landesteil Russlands entziehen können, sagt das 
Verwaltungsgericht Düsseldorf in seinem Beschluss vom 14. 
Januar 2025 (Az. 10 L 54/25.A). Für eine Person, die von den 
tschetschenischen Behörden gesucht werde, sei in Russ-
land kein Ort sicher, da die lokale tschetschenische Regie-
rung eine Person außerhalb der Republik Tschetschenien 
leicht ins Visier nehmen könne. Vor diesem Hintergrund sei 
es auch unerheblich, ob der Kläger bislang einen echten 
Musterungs- oder Einberufungsbescheid erhalten habe oder 
nicht. Ähnlich sah das übrigens unlängst, wenngleich ohne 
den Tschetschenien-Aspekt, das Verwaltungsgericht Mag-
deburg (siehe HRRF-Newsletter Nr. 174), während das Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im Sommer 2024 
keinen Schutzbedarf für Wehrpflichtige aus Tschetschenien 
gesehen hatte (siehe HRRF-Newsletter Nr. 165).

Dublin-Verfahren
Keine systemischen Schwachstellen wegen italienischer 
Dublin-Rundschreiben: Der Europäische Gerichtshof 
beantwortet in seinem Urteil vom 19. Dezember 2024 (Rs. 
C‑185/24 und C‑189/24) die Vorlagefragen des Oberverwal-
tungsgerichts Münster zu den italienischen Dublin-Rund-
schreiben und sagt, dass systemische Schwachstellen in ei-
nem Dublin-Staat nicht allein deswegen festgestellt werden 
können, weil der zuständige Mitgliedstaat die Überstellun-
gen von Asylbewerbern einseitig ausgesetzt hat; eine solche 
Feststellung könne vielmehr nur nach einer Prüfung aller re-
levanten Daten auf der Grundlage objektiver, zuverlässiger, 
genauer und gebührend aktualisierter Angaben getroffen 
werden. Der Gerichtshof hat sein Urteil in einer Pressemittei-
lung zusammengefasst.

Keine Wiederaufnahmebereitschaft Italiens, trotzdem 
keine Zuständigkeit Deutschlands: Das Verwaltungsge-
richt Gera geht in seinem Urteil vom 12. Dezember 2024 (Az. 
6 K 1178/24 Ge) davon aus, dass Italien nicht zur (Wie-
der-)aufnahme von Schutzsuchenden im Rahmen von Du-
blin-Überstellungen bereit ist, und hat eine gemäß § 34a 
AsylG vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erlas-
sene Abschiebungsanordnung deswegen aufgehoben. Zum 
Selbsteintritt hat das Gericht das Bundesamt aber nicht ver-
pflichtet, weil es den betroffenen Schutzsuchenden zuzumu-
ten sei, den Ablauf der Dublin-Überstellungsfrist abzuwar-
ten. Durch den dann eintretenden Zuständigkeitsübergang 
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werde die Situation eines „refugee in orbit“, nämlich das 
dauerhafte Auseinanderfallen von Aufenthaltsstaat und für 
die Prüfung zuständigem Staat, verhindert. Die Klage gegen 
den Bescheid des Bundesamts war in dem Verfahren am 27. 
September 2024 erhoben worden, das gerichtliche Hauptsa-
cheverfahren hat also weniger als drei Monate gedauert.

Kein Folgeantrag vor Abschluss des Erstverfahrens: Ein 
Zweitantrag darf nur dann als unzulässiger Folgeantrag ab-
gelehnt werden, wenn im Zeitpunkt der Stellung des zweiten 
Asylantrags das Asylverfahren im ersten Mitgliedstaat be-
reits bestandskräftig abgeschlossen war, sagt der Europäi-
sche Gerichtshof in seinem Urteil vom 19. Dezember 2024 
(Rs. C‑123/23 und C‑202/23); werde ein Asylverfahren we-
gen einer angenommenen stillschweigenden Rücknahme 
des Asylantrags eingestellt, so sei es erst dann bestands-
kräftig abgeschlossen, wenn es nicht mehr wiedereröffnet 
werden könne. Zum gleichen Ergebnis kommt übrigens das 
Verwaltungsgericht Köln in seinem Beschluss vom 11. De-
zember 2024 (Az. 22 L 2285/24.A), das solche in Deutsch-
land gestellten Anträge als Erstanträge behandeln will, d.h. 
weder als Zweit- noch als Folgeanträge.

BVerwG hat über weitere Tatsachenrevision zu Italien 
entschieden: Das Bundesverwaltungsgericht berichtet in ei-
ner Pressemitteilung vom 19. Dezember 2024 über sein noch 
nicht im Volltext vorliegendes Urteil vom selben Tag (Az. 1 C 
3.24), wonach es über eine weitere Tatsachenrevision zur Si-
tuation von Schutzberechtigten in Italien entschieden hat. 
Danach drohten alleinerziehenden international schutzbe-
rechtigt anerkannten Elternteilen mit einem Grundschulkind 
und einem Kind unter drei Jahren aktuell bei einer Rückkehr 
nach Italien keine erniedrigenden oder unmenschlichen Le-
bensbedingungen, die eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 
4 der EU-Grundrechtecharta zur Folge haben könnten.

Asylverfahrensrecht
Keine hohen Anforderungen an Belehrung im Asylverfah-
ren: Die Belehrung über die Möglichkeit zur umfassenden 
Begründung eines Asylantrags gemäß Art. 12 Abs. 1 Buch-
stabe a der EU-Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU in Ver-
bindung mit Art. 4 der EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU 
muss nicht in schriftlicher Form ausgehändigt werden, meint 
das Oberverwaltungsgericht Münster in seinem Beschluss 
vom 9. Januar 2025 (Az. 1 A 1794/22.A). Vielmehr genüge 
eine mündliche Belehrung vor Beginn der Anhörung, wenn 
diese durch einen Sprachmittler in eine Sprache übersetzt 
werde, die von dem jeweiligen Antragsteller gesprochen 
werde bzw. von der vernünftigerweise erwartet werden kön-
ne, dass er sie verstehe. Außerdem verlange die Informati-
onspflicht ohnehin keine konkreten inhaltlichen Hinweise 
oder gar eine Belehrung, welche weiterführenden Angaben 
ein Antragsteller in seinem Einzelfall vortragen könnte. So-
weit eine Belehrung hinsichtlich der organisatorischen Hin-
weise betreffend den „Verlauf des Verfahrens“ und die dies-
bezüglichen Rechte und Pflichten sowie die Folgen bei deren 
Nichtbefolgung unterblieben sei, sei der darin liegende Feh-
ler nach § 46 VwVfG unbeachtlich, wenn dieser für die mit 

einer Klage alleine angegriffene verfahrensabschließende 
Entscheidung erkennbar ohne Bedeutung sei.

Keine Bindungswirkung prozessualer Rechtsmeinun-
gen: Die Rechtsmeinung des Verwaltungsgerichtshofs Mün-
chen in seinem Beschluss vom 3. März 2023, (Az. 24 B 
23.30101), dass eine Prüfung der aktuellen allgemeinen 
Lage im Herkunftsland des Klägers und seiner individuellen 
Situation mit „umfassenden Beweiserhebungen“ verbunden 
wäre, entfaltet auch nach der Zurückverweisung des Verfah-
rens gemäß § 79 Abs. 2 AsylG keine Bindungswirkung für 
das dann wieder zuständige Verwaltungsgericht, sagt das 
Verwaltungsgericht Würzburg in seinem Urteil vom 23. De-
zember 2024 (Az. W 3 K 23.30206). Derartige Beweiserhe-
bungen seien seitens der Parteien nicht beantragt worden 
und das Verwaltungsgericht habe sie nicht für erforderlich 
gehalten, so dass kein derartiger Beweis zu erheben gewe-
sen sei.

Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Nichtberück-
sichtigung anhängiger Tatsachenrevision: In einer Presse-
mitteilung vom 20. Dezember 2024 berichtet das Bundesver-
fassungsgericht über seinen Beschluss vom 12. Dezember 
2024 (Az. 2 BvR 1341/24), in dem es eine Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat. Die Ver-
fassungsbeschwerde des in Griechenland schutzberechtig-
ten Beschwerdeführers hatte sich dagegen gewandt, dass in 
einem verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren die aufschie-
bende Wirkung der Klage nicht angeordnet wurde, obwohl 
beim Bundesverwaltungsgericht eine Griechenland be-
treffende Tatsachenrevision anhängig ist. Es sei nämlich ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so das Bundesver-
fassungsgericht, wenn ein Verwaltungsgericht eine beim 
Bundesverwaltungsgericht anhängige Tatsachenrevision 
nicht abwarte, weil § 78 Abs. 8 AsylG eine Ausweitung des 
Suspensiveffekts über das als Revision anhängige Verfahren 
hinaus nicht zu entnehmen und auch sonst nicht geboten 
sei. Die mit der Einführung von § 78 Abs. 8 AsylG verbunde-
ne Intention, im Wege der Tatsachenrevision Einheitlichkeit in 
der gerichtlichen Beurteilung der tatsächlichen Lage in ei-
nem Zielstaat herzustellen, entbinde die Verwaltungsgerich-
te ohnehin nicht von der verfassungsrechtlichen Pflicht zur 
tagesaktuellen Erfassung der entscheidungserheblichen 
Sachlage. Insofern sei eine anhängige Tatsachenrevision 
auch nicht mit einer bereits erfolgten Vorlage an den Europä-
ischen Gerichtshof vergleichbar.

Keine automatische Verfahrensaussetzung bei anhängi-
gem EuGH-Verfahren: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg weist in seinem Beschluss vom 17. Dezember 
2024 (Az. 10 N 20/24) darauf hin, dass ein bloßer Verweis auf 
ein beim Europäischen Gerichtshof anhängiges Vorabent-
scheidungsverfahren nicht ohne Weiteres zu einer Ausset-
zung eines asylgerichtlichen Verfahrens führt. Insbesondere 
ein bloßer Hinweis darauf, dass das zu entscheidende Ver-
fahren gegenüber dem beim EuGH anhängigen Verfahren 
"gleich gelagert" sei, reiche nicht aus, um die Darlegungsan-
forderungen des § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylG zu erfüllen, wenn 
im Berufungszulassungsverfahren ein Verfahrensfehler im 
erstinstanzlichen Verfahren gerügt werde.
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Zuständigkeitsänderungen gelten nicht für anhängige 
Verfahren: Mangels einer möglicherweise zulässigen, aber 
jedenfalls fehlenden ausdrücklichen Regelung verbleibt es 
für bereits vor dem Zeitpunkt einer verwaltungsgerichtlichen 
Zuständigkeitsänderung rechtshängige asylrechtliche Ver-
fahren nach dem Grundsatz der perpetuatio fori bei der örtli-
chen Zuständigkeit des bereits zuvor angerufenen Gerichts, 
meint der Verwaltungsgerichtshof München in einem Urteil 
vom 12. Dezember 2024 (Az. 13a B 24.30889) und in einem 
Beschluss vom 7. Januar 2025 (Az. 15 B 24.30892).

Keine Bescheidersetzung im Berufungsverfahren: In sei-
nem Urteil vom 12. Dezember 2024 (Az. 11 A 1550/24.A) hält 
das Oberverwaltungsgericht Münster die Vorschrift des § 77 
Abs. 4 AsylG, wonach das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge seine Bescheide während laufender Gerichtsver-
fahren unter bestimmten Voraussetzungen austauschen 
darf, für im Berufungsverfahren nicht anwendbar. Die An-
wendbarkeit der Vorschrift sei auf das erstinstanzliche 
Hauptsacheverfahren beschränkt, was bereits aus der Ge-
setzesbegründung folge, sich aber auch deswegen ergebe, 
weil die Vorschrift jedenfalls im Berufungszulassungsverfah-
ren unanwendbar sei, so dass sie dann nicht anschließend 
wieder anwendbar sein könne. Außerdem würde eine An-
wendung der Vorschrift im Berufungsverfahren "nicht hand-
habbare prozessuale Probleme" aufwerfen. Das Oberverwal-
tungsgericht hat die Revision zum Bundesverwaltungs-
gericht zugelassen.

Täuschung über Reiseweg oder Asylanträge ist für 
Offensichtlichkeitsurteil irrelevant: Das Verwaltungsge-
richt Berlin geht in seinem Beschluss vom 11. Dezember 
2024 (Az. 24 L 636/24 A) davon aus, dass eine Täuschung 
über den Reiseweg und über einen vorherigen Asylantrag in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat nicht vom Tatbestand des 
§ 30 Abs. 1 Nr. 3 AsylG umfasst ist. § 30 Abs. 1 Nr. 3 AsylG 
regele lediglich Täuschungen über die Identität oder die 
Staatsangehörigkeit; ein Austausch der Offensichtlichkeits-
gründe sei zwar möglich, allerdings treffe das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge dabei eine besondere Begrün-
dungspflicht, der der angegriffene Bescheid nicht gerecht 
werde.

Für Minderjährigkeit ist Zeitpunkt der Asylantragstellung 
maßgeblich: Für den Zeitpunkt der Minderjährigkeit von 
Schutzsuchenden ist jedenfalls im Rahmen von § 30 Abs. 2 
AsylG, wonach ein Asylantrag eines unbegleiteten Minder-
jährigen nicht gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AsylG als offen-
sichtlich unbegründet abgelehnt werden darf, der Zeitpunkt 
der Antragstellung beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge maßgeblich, meint das Verwaltungsgericht Berlin 
in zwei Beschlüssen vom 27. November 2024 (Az. 4 L 726/24 
A) und vom 12. Dezember 2024 (Az. 24 L 877/24 A). Dem 
Kindeswohl und dem Minderjährigenschutz entspreche es, 
auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem der Schutzsuchende 
diejenige Handlung vornehme, die zu der Offensichtlich-
keitsentscheidung nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AsylG führe, 
was der Zeitpunkt der Äußerung des Asylgesuchs sei. Nur so 
sei gewährleistet, dass die Ablehnung eines Asylantrags als 
einfach unbegründet oder als offensichtlich unbegründet 
nicht davon abhänge, wann das Bundesamt die Anhörung 

durchführe. Außerdem könne die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs zum für die Beurteilung der Minder-
jährigkeit maßgeblichen Zeitpunkt beim Familiennachzug 
auf die Auslegung von § 30 AsylG übertragen werden.

Keine Verwirkung der Widerrufsbefugnis nach 16 Jahren:
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist nicht daran 
gehindert, ein im Jahr 2006 eingeleitetes Widerrufsverfahren 
erst 16 Jahre später, nämlich 2022, durch den Widerruf der 
Schutzgewährung abzuschließen, sagt das Verwaltungsge-
richt Wiesbaden in seinem Urteil vom 21. November 2024 
(Az. 6 K 899/22.WI.A). Die Widerrufsbefugnis aus § 73 AsylG 
unterliege zwar der Verwirkung, die aber neben einem blo-
ßen Zeitablauf zusätzlich das Eintreten von Umständen vor-
aussetze, aus denen der Schutzberechtigte den Schluss zie-
hen könne, dass der gewährte Schutz nicht mehr widerrufen 
werde. Es sei aber im entschiedenen Verfahren weder vorge-
tragen noch sonst ersichtlich, dass in der Zeit zwischen 
2006 und 2022 Umstände eingetreten wären, aus denen der 
Kläger hätte schließen können, dass der Widerruf nicht mehr 
erfolgen würde. Auch sei nicht erkennbar, dass sich der Klä-
ger im Vertrauen auf den Fortbestand seiner Asylberechti-
gung in einer Weise verhalten hätte, dass ihm durch den Wi-
derruf ein unzumutbarer Nachteil entstünde.

Asylgerichtliche Zuständigkeitskonzentration sorgt für 
Verwirrung: Die im Laufe des Jahres 2024 in vielen Bundes-
ländern eingeführte Konzentration asylgerichtlicher Zustän-
digkeiten sorgt nicht nur bei Rechtsanwälten für Verwirrung, 
etwa unlängst in einem beim Verwaltungsgericht Ansbach 
anhängigen Verfahren (Beschluss vom 16. Oktober 2024, Az. 
AN 18 K 24.50673, siehe dazu HRRF-Newsletter Nr. 170), 
sondern offenbar auch bei den Gerichten selbst. In einem 
Berichtigungsbeschluss vom 5. Dezember 2024 (Az. M 31 K 
24.33165) korrigiert das Verwaltungsgericht München seinen 
eigenen Verweisungsbeschluss, weil es die zum 1. Septem-
ber 2024 in Niedersachen in Kraft getretene Konzentration 
gerichtlicher Zuständigkeiten für bestimmte Herkunftsstaa-
ten übersehen hatte (siehe dazu HRRF-Newsletter Nr. 162).

Aufenthaltsrecht
Immer noch kein Beschwerdeausschluss bei Wohnungs-
durchsuchungen: Das Oberverwaltungsgericht Bremen 
vertritt in seinem Beschluss vom 20. Dezember 2024 (Az. 2 
S 344/24) die Ansicht, dass die Beschwerde gegen die An-
ordnung einer Wohnungsdurchsuchung zur Ergreifung einer 
Person, die aufgrund einer Abschiebungsandrohung des 
Bundesamts (§ 34 AsylG) abgeschoben werden soll, nicht 
nach § 80 AsylG ausgeschlossen ist. Der Wortlaut von § 80 
AsylG lege eine Erstreckung auf Durchsuchungsanordnun-
gen eher nahe, ohne sie allerdings eindeutig zu verlangen, 
während die Entstehungsgeschichte der Norm diesbezüg-
lich unerheblich sei und eine teleologische Auslegung eher 
gegen eine Erstreckung des Beschwerdeausschlusses auf 
Durchsuchungsbeschlüsse spreche. Bei einem solchen Be-
fund gebe der Gedanke einer grundrechtsfreundlichen Aus-
legung des einfachen Rechts den Ausschlag zugunsten ei-
nes Verständnisses, nach dem die Beschwerde nicht 
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ausgeschlossen sei, weil sie jedenfalls der Rechtsschutzga-
rantie des Art. 19 Abs. 4 GG am besten und weitgehendsten 
gerecht werde. Hätte der Gesetzgeber für Durchsuchungs-
anordnungen zur Durchführung einer vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge angedrohten Abschiebung ein 
niedrigeres Rechtsschutzniveau gewollt, so hätte er die Be-
schwerde für diese Fälle klar und eindeutig ausschließen 
müssen.

Kein einfacher Geschwisternachzug zu minderjährigen 
subsidiär Schutzberechtigten: In drei Beschlüssen vom 20. 
Dezember 2024 (Az. OVG 3 S 158/24), 7. Januar 2025 (Az. 
OVG 3 S 2/25) und vom 13. Januar 2025 (Az. OVG 3 S 3/25)
hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ent-
schieden, dass ein Geschwisterkind bei fehlender Sicherung 
des Lebensunterhalts keinen Anspruch auf Erteilung eines 
Visums gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG oder gar gemäß § 
22 S. 1 AufenthG hat, um gemeinsam mit seinen Eltern, de-
nen gemäß § 36a Abs. 1 Satz 2 AufenthG Visa zur Familien-
zusammenführung mit ihrem im Bundesgebiet lebenden 
subsidiär schutzberechtigten Kind erteilt wurden, in das 
Bundesgebiet einzureisen, wenn die Visa der Eltern aufgrund 
des Eintritts der Volljährigkeit des im Bundesgebiet lebenden 
Kindes alsbald auslaufen. Allein die Möglichkeit, dass ein El-
ternteil nach seiner Einreise Asyl beantragen werde und 
dann das Geschwisterkind ein Recht auf Einreise hätte, be-
gründe keine atypische Situation, die die vorzeitige Einreise 
des Geschwisterkindes rechtfertige. Der Gesetzgeber halte 
eine Trennung von Geschwistern vielmehr für grundsätzlich 
hinnehmbar, weil er einen Geschwisternachzug in § 36a Auf-
enthG, wie auch sonst in §§ 27 ff. AufenthG, gerade nicht 
vorgesehen habe, sondern ihn gemäß § 36 Abs. 2 AufenthG 
nur zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte ermögli-
che.

Anspruch auf Aufenthaltstitel bei Verantwortungsüber-
gang: Aus dem Übergang der Verantwortung für einen 
Flüchtling gemäß Art. 2 des Europäischen Übereinkommens 
über den Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge 
(EÜÜVF) folgt der automatische Zugang des Flüchtlings zu 
allen einem anerkannten Flüchtling in Art. 20 ff. der EU-Qua-
lifikationsrichtlinie gewährten Rechten und folglich auch zum 
Recht auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels, der mindes-
tens drei Jahre gültig und verlängerbar sein muss, sagt der 
Verwaltungsgerichtshof München in seinem Urteil vom 10. 
Dezember 2024 (Az. 19 B 24.666). Deutschland habe in § 60 
Abs. 1 AufenthG von der nach Völker- und Unionsrecht be-
stehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht, durch eine nati-
onale Regelung den Anerkennungsentscheidungen anderer 
Staaten in begrenztem Umfang Rechtswirkungen auch im ei-
genen Land beizumessen. Es bestehe zwar kein Anspruch 
auf erneute Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, aber 
ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, näm-
lich im Wege einer unionsrechtskonformen Auslegung von 
§ 25 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 AufenthG, die entgegen der in Ziffer 
III.3.3 der BMI/BAMF-Anwendungshinweise zum Übergang 
der Verantwortung für Flüchtlinge geäußerten Ansicht mög-
lich und geboten sei. In dem Verfahren ging es um eine äthi-
opische Staatsangehörige, der in Italien internationaler 
Schutz gewährt worden war und die sich seit 2019 in 
Deutschland aufhielt. Ein von ihr in Deutschland gestellter 

Asylantrag war als unzulässig abgelehnt worden, die Durch-
führung eines Dublin-Verfahrens führte nicht zu einer Über-
stellung nach Italien. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Re-
vision wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache 
zugelassen.

Kein Übergang der Verantwortung bei nicht rechtmäßi-
gem Aufenthalt: Der Verantwortungsübergang nach Art. 2 
Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens über den Über-
gang der Verantwortung für Flüchtlinge (EÜÜVF) setzt vor-
aus, dass ein Flüchtling einen durch den Erststaat ausge-
stellten Reiseausweis erhalten hat und dass die Behörden 
des Aufenthaltsstaats seinem Aufenthalt zugestimmt haben, 
sagt der Verwaltungsgerichtshof Kassel in seinem Beschluss 
vom 29. November 2024 (Az. 2 A 615/21.Z.A). Eine rein tat-
sächliche Begründung eines Aufenthalts genüge nicht, auch 
wenn sie dem Aufnahmestaat bekannt sei und von ihm fak-
tisch hingenommen werde, vielmehr werde eine besondere 
Beziehung zu dem Flüchtling erst durch die Gewährung ei-
nes rechtmäßigen Aufenthalts begründet. Insbesondere stel-
le eine rein verfahrensakzessorische Gestattung des Aufent-
halts während eines laufenden Asylverfahrens nach § 55 
Abs. 1 Satz 2 AsylG keine Billigung des Aufenthalts durch 
den Aufenthaltsstaat dar.

Aufnahmebedingungen
Kein Vertrauensschutz für Behörden: Rechtsanwalt Volker 
Gerloff berichtet in der aktuellen Ausgabe seines wie immer 
sehr lesenswerten Newsletters zum Migrationssozialrecht
über den (von ihm erstrittenen) Beschluss des Sozialgerichts 
Osnabrück vom 18. Dezember 2024 (Az. S 44 AY 25/24 ER), 
in dem das Gericht der beklagten Landesaufnahmebehörde 
Niedersachsen erklären musste, dass sie außer Kraft getre-
tenes Recht nicht mehr anwenden darf. Die Behörde hatte in 
einem im November 2024 erlassenen Bescheid eine Leis-
tungsabsenkung mit dem bereits Ende Oktober 2024 außer 
Kraft getretenen § 1a Abs. 7 AsylbLG begründet und meinte, 
dass sie als Behörde Vertrauensschutz in Anspruch nehmen 
könne, unter anderem deswegen, weil sie ihre Entscheidung 
intern bereits im Oktober 2024 getroffen habe, als § 1a 
Abs. 7 AsylbLG noch in Kraft gewesen sei.

Aufenthaltsbeendigung
Keine Abschiebungsandrohung bei bevorstehender Hei-
rat: In seinem Beschluss vom 14. Januar 2025 (Az. 22 L 
17/25.A) weist das Verwaltungsgericht Köln darauf hin, dass 
bereits eine bevorstehende Heirat zur Rechtswidrigkeit einer 
Abschiebungsandrohung führen kann, wenn durch die Heirat 
familiäre Bindungen im Sinne von § 34 Abs. 1 Nr. 4 AsylG 
familiäre Bindungen entstehen. Außerdem ist das Verwal-
tungsgericht offenbar der Ansicht, dass § 36 Abs. 3 Satz 5 
AsylG, wonach Verwaltungsgerichte über Eilanträge gegen 
die Ablehnung von Asylanträgen als unzulässig oder offen-
sichtlich unbegründet innerhalb einer Woche entscheiden 
müssen, gegen Art. 97 Abs. 1 GG verstößt und verfassungs-
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widrig ist; zu einer konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 
Abs. 1 GG hat es sich freilich nicht hinreißen lassen.

Keine Duldungsbescheinigung mehr nach Abschie-
bungsanordnung: Eine Ausländerbehörde darf nicht gemäß 
§ 60a Abs. 4 AufenthG eine Duldungsbescheinigung ausstel-
len, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ge-
mäß § 34a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 AsylG die Abschiebung in ei-
nen für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen 
Staat angeordnet hat, meint das Verwaltungsgericht Ham-
burg in seinem Beschluss vom 27. Dezember 2024 (Az. 5 E 
3959/24). Die ausländerbehördliche Anwendung des § 60a 
AufenthG werde durch die bundesamtliche Abschiebungs-
anordnung präjudiziert, und zwar unabhängig davon, ob die 
Abschiebung tatsächlich durchführbar sei. Im Verfahren ge-
gen den Träger der Ausländerbehörde bleibe demnach kein 
Raum für eine Wiederholung dieser Prüfung, stattdessen 
müsse Rechtsschutz gegen die Abschiebungsanordnung 
gesucht werden.

Hintergrund dieser Entscheidung ist eine geänderte Verwal-
tungspraxis in Hamburg, wonach den von einer Unzustän-
digkeitsentscheidung betroffenen Personen seit dem 1. De-
zember 2024 keine Duldungsbescheinigungen mehr 
ausgestellt werden, sondern in Umsetzung des Leistungs-
ausschlusses nach § 1 Abs. 4 AsylbLG „Bescheinigungen 
über die vollziehbare Ausreisepflicht gemäß der Dublin-III-
Verordnung“. Ob der Leistungsausschluss nach § 1 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 AsylbLG mit höherrangigem Recht vereinbar sei, 
so das Verwaltungsgericht, bleibe einer Prüfung durch die 
zuständigen Behörden und die Sozialgerichte vorbehalten, 
eine mögliche Strafbarkeit gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG 
wegen unerlaubten Aufenthaltes bleibe einer Prüfung durch 
die zuständigen Strafverfolgungsorgane und die ordentli-
chen Gerichte vorbehalten.

Erneut gerichtliche Eilentscheidung bei Abschiebung 
ignoriert: Sowohl das Landgericht Paderborn (siehe unten) 
als auch das Abschiebungsreporting NRW berichten über 
die rechtswidrige Abschiebung eines Schutzsuchenden aus 
Nordrhein-Westfalen in die Türkei im Dezember 2024, bei 
der eine entgegenstehende gerichtliche Eilentscheidung 
ignoriert wurde. Der Betroffene, der einen Asylfolgeantrag 
gestellt hatte, war von der Stadt Arnsberg am Morgen des 9. 
Dezember 2024 zur Abschiebung abgeholt worden, weil die 
Stadt „wohl aufgrund eines Behördenversehens“ (so das 
Landgericht Paderborn, siehe unten) vom Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge die Mitteilung erhalten hatte, dass 
kein Folgeantrag gestellt worden sei. Das zuständige Verwal-
tungsgericht Arnsberg hatte den Vollzug der Abschiebung 
daraufhin noch am Vormittag desselben Tages untersagt (Az. 
10 L 1341/24), allerdings soll die Bundespolizei einem Ab-
bruch des Starts des Flugzeugs am Flughafen Köln/Bonn 
nicht zugestimmt haben. Die Ausländerbehörden in Nord-
rhein-Westfalen scheinen das Rundschreiben des Oberver-
waltungsgerichts Münster von November 2022, wonach eine 
Abschiebung auch noch während des Flugs abgebrochen 
werden können muss, wohl nicht mehr sonderlich ernst zu 
nehmen. Der HRRF-Newsletter hat zuletzt in Ausgabe Nr. 
165 über rechtswidrige Abschiebungen aus Nordrhein-West-
falen berichtet.

Abschiebungshaft
Haftanträge offenbaren geplante Afghanistan-Abschie-
bung: Die Süddeutsche Zeitung berichtet am 24. Januar 
2025 (Paywall, alternativ etwa hier oder hier) über Haftanträ-
ge bayerischer Ausländerbehörden von Anfang Januar 2025, 
aus denen sich ergebe, dass für die kommenden Wochen 
eine Sammelabschiebung nach Afghanistan über einen regi-
onalen „Schlüsselpartner“ geplant sei. Bayerische Auslän-
derbehörden hätten in den Haftanträgen bei Haftrichtern da-
mit geworben, dass der Bund die geplante Abschiebung 
gegenüber dem Freistaat Bayern bestätigt habe, die spätes-
tens am Tag vor der Bundestagswahl am 23. Februar statt-
finden solle, und dass auf das Gelingen dieser Planung ver-
traut werden solle. Inzwischen sollen sich Betroffene auch in 
Baden-Württemberg in Abschiebungshaft befinden.

Bundesverfassungsgericht rügt pauschale Anordnung 
von Auslieferungshaft: Das Bundesverfassungsgericht hält 
in seinem Beschluss vom 23. Januar 2025 (Az. 2 BvR 5/25)
eine Anordnung von Auslieferungshaft durch das Oberlan-
desgericht Stuttgart wegen eines Verstoßes gegen Art. 2 
Abs. 2 S. 2 GG für verfassungswidrig. Die Haftanordnung 
durch das Oberlandesgericht genüge nicht den Anforderun-
gen an die verfassungsrechtlich gebotene Begründungstie-
fe; so habe das Gericht etwa die Annahme einer Fluchtge-
fahr allein auf eine nicht näher erläuterte hohe 
Strafandrohung gestützt und lediglich pauschal festgestellt, 
dass mildere Maßnahmen als Haft nicht ersichtlich seien. 
Eine Abwägungsentscheidung, die erkennen lasse, dass das 
Gericht sich ernsthaft mit der Frage der Verhältnismäßigkeit 
der Freiheitsentziehung auseinandergesetzt habe, fehle in 
den Beschlüssen des Gerichts. Das Bundesverfassungsge-
richt hat zu seiner Entscheidung auch eine Pressemitteilung
veröffentlicht.

Keine automatische Fluchtgefahr bei teurem Schlepper:
In seinem Beschluss vom 14. Januar 2025 (Az. XIII ZB 65/23)
mahnt der Bundesgerichtshof an, dass bei der Anordnung 
von Abschiebungshaft Fluchtgefahr im Sinne von § 62 
Abs. 3b Nr. 2 AufenthG nicht vorschnell angenommen wer-
den darf, auch wenn der Ausländer zu seiner unerlaubten 
Einreise erhebliche Geldbeträge aufgewendet hat. Vielmehr 
müsse die Lebenssituation des Betroffenen zum Zeitpunkt 
der Anordnung der Haft berücksichtigt werden. Im entschie-
denen Verfahren habe das Beschwerdegericht bei seiner 
Gesamtbetrachtung etwa nicht berücksichtigt, dass die Ein-
reise des Betroffenen zum Zeitpunkt der Haftanordnung be-
reits über zehn Jahre zurückgelegen habe und der Betroffe-
ne in Deutschland einen nicht unerheblichen Zeitraum 
gearbeitet und ein Einkommen erzielt habe. Außerdem habe 
der Betroffene geltend gemacht, das für die Einreise aufge-
nommene Darlehen bereits zurückgezahlt zu haben. Durch 
die Nichtberücksichtigung dieser Umstände habe das Be-
schwerdegericht dem von ihm bejahten konkreten Anhalts-
punkt für die Fluchtgefahr ein zu hohes Gewicht beigemes-
sen.

Nichtbestellung des anwaltlichen Vertreters macht Ab-
schiebungshaft rechtswidrig: In seinem Beschluss vom 
30. Dezember 2024 (Az. 5 T 277/24) hält das Landgericht Pa-
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derborn fest, dass es rechtswidrig ist, wenn ein Rechtsan-
walt gemäß § 419 FamFG als Verfahrenspfleger eines Inhaf-
tierten statt gemäß § 62d AufenthG als anwaltlicher Vertreter 
bestellt wird. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers habe 
im Freiheitsentziehungsverfahren Ausnahmecharakter, weil 
der Verfahrenspfleger nicht weisungsgebunden und nicht 
Vertreter des Betroffenen sei und sich seine Rolle sich darum 
grundlegend von der eines nach § 62d AufenthG zu bestel-
lenden anwaltlichen Vertreters unterscheide. Die Verletzung 
der Pflicht zur Bestellung eines anwaltlichen Vertreters durch 
das Haftgericht mache die Haft ohne Weiteres rechtswidrig, 
dabei komme es nicht darauf an, dass die Anordnung der 
Haft auf diesem Fehler beruhe.

Das Landgericht berichtet in seinem Beschluss außerdem, 
dass der in dem Verfahren Betroffene am 9. Dezember 2024 
in Folge eines „Behördenversehens“ und trotz einer entge-
genstehenden einstweiligen Anordnung des zuständigen 
Verwaltungsgerichts in die Türkei abgeschoben wurde, weil 
im Zeitpunkt des gerichtlichen Eilbeschlusses mit der Ab-
schiebung bereits begonnen worden war und sie „nicht mehr 
aufgehalten werden“ konnte (siehe dazu oben).

Keine Mitwirkungshaft ohne Belehrung in verständlicher 
Sprache: Die nach § 62 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 AufenthG erforder-
liche Belehrung über die Möglichkeit einer Inhaftierung zur 
Vorführung bei ausländischen Botschaften muss wegen der 
damit verbundenen Warnfunktion in einer dem Ausländer 
verständlichen Sprache erfolgt sein, sagt das Amtsgericht 
Berlin-Tiergarten in seinem Beschluss vom 26. November 
2024 (Az. 382 XIV 1096/24 B). Eine fehlerhafte Belehrung 
könne die von § 62 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 AufenthG intendierte 
Warnfunktion nicht erfüllen, was einen anschließenden 
Haftantrag unzulässig mache.

Sonstiges
Entschädigungszahlung wegen unangemessener Dauer 
eines aufenthaltsrechtlichen Gerichtsverfahrens: Einen 

Anspruch auf Entschädigung wegen überlanger Verfahrens-
dauer gemäß § 198 GVG hat das Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg in seinem Beschluss vom 13. Januar 2025 (Az. 13 
FEK 154/22) für ein Verfahren bejaht, in dem es um die 
Durchsetzung eines aus § 25 Abs. 5 AufenthG folgenden An-
spruchs auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ging. Die 
Dauer des erstinstanzlichen Klageverfahrens vor dem Ver-
waltungsgericht Oldenburg sei mit 55 Monaten unangemes-
sen lang gewesen, weil das Verfahren lediglich 20 Monate 
hätte dauern dürfen. Das Verfahren sei zwei Monate nach 
Klageerhebung entscheidungsreif gewesen, ab diesem Zeit-
punkt sei der zuständigen Kammer ein „richterlicher Über-
denkens- und Entscheidungszeit- und zugleich -spielraum“ 
von 18 Monaten zuzugestehen gewesen, innerhalb derer sie 
zu beurteilen gehabt hätte, wie das Verfahren zu fördern und 
wann es zu entscheiden gewesen wäre. Soweit die Kammer 
darauf verwiesen habe, dass sie mit zahlreichen, oftmals ab-
schiebungsrelevanten Eilverfahren im Asyl- und Ausländer-
recht belastet gewesen sei, führe dies für den Entschädi-
gungsanspruch nicht zu einer Rechtfertigung der Verfah-
rensverzögerung, weil es entweder Aufgabe des Präsidiums 
des Gerichts gewesen wäre, die zuständige Kammer zu ent-
lasten, oder, bei einer Überlastung des gesamten Gerichts, 
Aufgabe des beklagten Bundeslandes, zusätzliche Richter 
einzustellen.

Behördliche Fristenkontrolle muss anwaltlicher Sorgfalt 
entsprechen: Für die Kontrolle von Rechtsmittelfristen sind 
an Behörden zwar keine strengeren, aber auch keine gerin-
geren Anforderungen zu stellen als an einen Rechtsanwalt, 
sagt das Oberverwaltungsgericht Schleswig in seinem Be-
schluss vom 11. Dezember 2024 (Az. 6 LB 11/24). In dem 
Verfahren hatte die Behörde nach Zulassung ihrer Berufung 
die Frist zur Begründung der Berufung versäumt und sich 
auf ein „unaufklärbares Büroversehen“ berufen. Das, so das 
Oberverwaltungsgericht, gehe zu Lasten der Behörde, weil 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht gewährt wer-
den könne, wenn die Möglichkeit offen bleibe, dass die Ein-
haltung der Frist schuldhaft versäumt worden sei.
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